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        Dieses Dokument ist Teil der Anfrage „Kontrollbericht zu Pizza Haus, Leipzig“
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                    Wenn Sie Fragen zur Bearbeitung Ihrer „Topf Secret“-Anfrage haben:

	hier finden Sie häufige Fragen & Antworten
	lesen Sie das Rechtsgutachten der Kanzlei Geulen & Klinger und einen Vermerk
	fragen Sie in unserem Forum nach
	kontaktieren Sie uns direkt


Hier finden Sie aktuelle Blog-Artikel zum Thema „Topf Secret“.

Die hier ggf. einsehbaren Hygiene-Kontrollergebnisse beschreiben die zum Zeitpunkt der Antragsstellung zuletzt festgestellten Befunde zum Zeitpunkt des jeweils genannten Datums. Über den Hygiene-Zustand des jeweiligen Betriebs zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Informationen vor. Bitte beachten Sie, dass „Topf Secret“ eine privat betriebene Kampagne und keine amtliche Plattform ist.

                    
                        Diese Anfrage wurde im Rahmen unserer Kampagne „Topf Secret“ gestellt.
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                      StadtLeipzig DerOberbürgermeister Stadt Leipzig +Amt 56+04092Leipzig Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt (VLA) Abt.Lebensmittelüberwachung Besucheranschrift: █████ Theodor-Heuss-Str. 43,04328Leipzig ██████████ ██ EN Bearbeiter: ███ ████ wi ██████████████████ Aktenzeichen: ul Tel.: 0341/123-3752 Fax: 0341/123-3765 E-Mail: veterinaeramt@leipzig.de Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 11.Juli 2019 GesetzzurVerbesserungdergesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz -VIG) Sehrgeehrte dieStadtLeipzig, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt (folgend: VLA), erlässt folgenden Grundbescheid 1. Ihrem Informationsbegehren vom 10.05.2019nach dem Verbraucherinformationsgesetz inBezug aufdie Betriebsstätte PizzaHaus, Riesaer Str. 51,04328 Leipzig wirdstattgegeben. 2. Der Zugang zu den beantragten Informationen erfolgt durch eine gesonderteschriftliche Auskunftserteilung des VLA Ihnengegenüber nach Ablaufvon dreiWochen nach Bekanntgabe diesesGrundbescheidesgegenüber dem Dritten (Lebensmittelunternehmer). Indervorgenannten Auskunftwerden diezwei an das VLA gestellten Fragen schriftlich beantwortet. Soweitwährend der „Betriebsüberprüfungen“ nichtzulässigeAbweichungen im Sinne von $ 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG festgestellt wurden, werden.diebetreffenden Kontrollberichte inKopie übersandt.Dabei werden personenbezogene Daten und Informationen, die sichnichtauf Daten im Sinne von $ 2 Abs.1 Nr. 1 VIG beziehen, unkenntlich gemacht. 3. DieserBescheidergeht kostenfrei. Sachverhalt MitE-Mail vom 10.05.2019 beantragten SiebeimVLA Zugangzu folgenden Informationen: 1.Wann haben die beiden letztenlebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden Betriebstattgefunden: PizzaHaus, RiesaerStr.51,04328 Leipzig? 2.Kam es hierbeizu Beanstandungen? Falls" entsprechenden Kontrollberichts an mich. /04.16 Neues Rathaus Martin-Luther-Ring 4-6 04109 Leipzig 15.03.2019 Leipzig Internet: www.leipzig.de Bürgertel.: 0341 123-0 Stadt Geschäftsbrief Stand: ZahlungsverkehrStadtkasse- Bankverbindungen: IBAN SparkasseLeipzig DE76 8605 55921010 001350 Commerzbank Leipzig DE55 8604 0000 0100 8002 00 DeutscheBank Leipzig DE60 8607 00000170 0111 00 beantrage ich hiermitdie Herausgabe des BIC WELADE8LXXX COBADEFFXXX DEUTDE8LXXX IBAN PostbankLeipzig DE14 UniCredit Bank AG DE78 Leipziger Volksbank DEO4 De-Mail:info@leipzig.de-mail.d BIC 8601 0090 0067 812904 PBNKDEFF 8602 00860008 410550 HYVEDEMM495 8609 5604 03083083 08 GENODEF1LVB
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                      29. Im Rahmen der Bearbeitung Ihres Antrages wurden Ihre Angaben zur Betriebsstätte überprüft und der betroffene Lebensmittelunternehmer angehört. Begründung Ihr Informationsbegehren unterfällt dem Anwendungsbereich des Verbraucherinformationsgesetzes. Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten durch dieses Gesetz freien Zugang zu den bei informationspflichtigen Stellen vorliegenden Informationen über Erzeugnisse im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches(Erzeugnisse) sowie Verbraucherprodukte, die dem $ 2 Nummer26 des Produktsicherheitsgesetzes unterfallen. Das VLA ist zuständige Stelle für den Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes und hat die Entscheidung über den vorliegenden Antrag zu treffen (8 11a Gesetz zur Ausführung des Lebens- mittel- und Futtermittelgesetzbuches, des Vorläufigen Tabakgesetzes und des Verbraucher- informationsgesetzes im Freistaat Sachsen). Das VLA ist weiterhin für die Gewährung des Zugangs zu den Informationen zuständig. Der vorliegende Antrag bezieht sich nach unserer Prüfung auf den Zugang „von Daten über von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellten nicht zulässigen Abweichungen von Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und des Produktsicherheits- gesetzes, der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhangmit diesen Abweichungengetroffen worden sind“ (8 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG - nicht zulässige Abweichungen). Diese Zuordnunggilt auch für den Fall, dass bei erfolgten Kontrollen durch das VLA keine oder nur bei einer der angefragten Kontrollen sogenannte nicht zulässigen Abweichungen festgestellt wurden. Inhaltlicher Schwerpunkt Ihres Antrages sind etwaige Beanstandungen, d. h. die nicht zulässigen Abweichungen im Sinne von 8 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG. Da Sie Auskunft zu einer bestimmten Betriebsstätte beantragen, handelt es sich um Daten mit Bezug zu einem Dritten. Dritter ist der Lebensmittelunternehmer, der die von Ihnen genannte Betriebsstätte betreibt. Dieser wurde durch das VLA im Verfahren angehört. Informationen über Ausschluss- und Beschränkungsgründeim Sinne von $ 3 VIG sind nicht bekannt bzw. wurden nicht geltend gemacht. Im Rahmen der Anhörung äußerte sich der 0. g. Lebensmittelunternehmernicht. Nach AbwägungenIhrer Interessen als Verbraucher an einer Kenntnis von etwaigen festgestellten unzulässigen Abweichungen vonlebensmittelrechtlichen Anforderungen in der Betriebsstätte mit den Interessen des Lebensmittelunternehmers an einer Nichtveröffentlichung solcher Informationen kommenwir zu dem Ergebnis, dass ein Informationsanspruch besteht. Das gesetzgeberischeZiel ist mit dem Verbraucherinformationsgesetz klar definiert. Gründe, die einer Informationsgewährung entgegenstehen, sind nicht ersichtlich. Bitte beachten Sie, dass nach $ 5 Abs. 4 VIG der Informationszugangerst erfolgen darf, wenn die Entscheidung über die Gewährung des Zugangs dem Dritten (d. h. der Lebensmittelunternehmer) bekannt gegeben worden ist und diesem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wordenist. Da es sich um Informationen im Sinne von $ 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG handelt, haben Rechtsbehelfe gegen diese Entscheidung keine aufschiebende Wirkung. Dennoch ist dem Dritten auch in diesen Fällen ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen einzuräumen.
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                      a Auch bei sogenannten gerichtlichen Eilverfahren können bei allen Beteiligten (Kläger, Verwaltungsgericht, Beklagte) durch die Übermittlung von Anträgen und Schreiben einige Tage verstreichen. Da einmal zugänglich gemachte Informationen nicht durch die Behörde zurückgeholt werden können, ist die Zeit eines möglichen Postlaufs zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund erfolgt der Zugang zu den von Ihnen,beantragten Daten im Sinne von $ 2 Abs. 1 Nr. 1 VIG nicht vor Ablauf von drei Wochen nach Bekanntgabe dieses Grundbescheides gegenüber dem Dritten (Lebensmittelunternehmer). Nach den Regelungendes Verbraucherinformationsgesetztes erfolgt der Informationszugang durch Auskunftserteilung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise ($ 6 Abs. 1 VIG). Sie begehrten die Übermittlung der angeforderten Informationen per E-Mail. Die Informationsgewährung wird aus Gründen des Datenschutzesschriftlich (postalisch) erfolgen. Die Kostenentscheidung beruht auf $ 7 Abs. 1 VIG. Der Zugang zu Informationen nach 8 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VIG ist bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1.000,00 Euro gebühren- und auslagenfrei, der Zugang zu sonstigen Informationen bis zu einem Verwaltungsaufwand von 250,00 Euro. - Rechtsbehelfsbelehrung Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, Sitzanschrift (Besucheranschrift: Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt, Theodor-Heuss-Straße 43, 04328 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elektronischer Form nach dem Vertrauensdienstegesetz unter veterinaeramt@leipzig.de oder mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de eingelegt werden. Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landesdirektion Sachsen, Braustraße 2, 04107 Leipzig eingelegt wird. Mit freundlichen Grüßen
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FragDenStaat.de ist ein gemeinnütziges Projekt des Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.


Spendenkonto bei der GLS-Bank

IBAN: DE36 4306 0967 1173 8932 00

Verwendungszweck: FragDenStaat

    




        
        




    




        
        






    
        
            


    
        FragDenStaat nutzt statt der üblichen externen Dienstleister das selbstbetriebene und damit datenschutzfreundlichere Matomo, um ohne Cookies statistische Auswertungen der Seitennutzung zu erhalten. Wenn Sie diese Zählung nicht wollen, klicken Sie bitte hier und entfernen Sie den Haken. Näheres in unserer Datenschutzerklärung.
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